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Die Besitzstandsregelungen der
Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder verstoßen gegen
deutsches Recht. So lautet ein Ur-
teil des Oberlandesgerichts Karls-
ruhe. Die Versorgungsanstalt legt
Revision ein.

Die Entscheidung fiel am 22. Sep-
tember 2005. So genannte Startgut-
schriften der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL) sind
unverbindlich. Die Richter in Karls-
ruhe hatten in 16 Fällen über �Kla-
gen gegen die Startgutschriften für
Pflichtversicherte rentenferner Jahr-
gänge� entschieden. Sie hielten die
Verfahrensweise und Satzung der
VBL bei der Umstellung ihres Ver-
sorgungssystems nach einem Punk-
tesystem für �nicht rechtens�. Bei der
Umstellung der in der Zusatzversor-
gung bestehenden Rentenanwart-
schaften der Versicherten in ein Ver-
sorgungspunktemodell würden
Rentenanwärter unter 55 Jahren
(�die Rentenfernen�) erheblich be-
nachteiligt, hieß es. Betroffen von
der Benachteiligung sind 1,7 Millio-
nen Beschäftigte.  Sie können nun
auf eine höhere Zusatzrente hoffen.
Ihnen stehe eine Versorgungsrente
nach Maßgabe der alten Satzung zu,
urteilte das Oberlandesgericht.
Schließlich hätten sie dafür ihre Ge-
genleistung � durch die vom Arbeit-
geber für sie an die VBL gezahlten
Umlagen � bis zum Umstellungs-
stichtag bereits erbracht. 
Die VBL zeigte sich uneinsichtig:
�Die Entscheidung der Tarifvertrags-
parteien ist nicht zu beanstanden�,

heißt es von der Versorgungsanstalt.
Für die Betroffenen bestehe kein An-
spruch auf Feststellung höherer
Werte. Gerichtliche Feststellungen
wären mit der Tarifautonomie un-
vereinbar. Und: Es bleibe allein
Sache der Tarifpartner, die Besitz-
stände der rentenfernen Versicher-
ten unter Beachtung des höherran-
gigen Rechts neu auszugestalten. 
Die VBL hat gegen das Urteil bereits
Revision beim Bundesgerichtshof
eingereicht. Mit der Begründung,
dass das Oberlandesgericht das vor-
gelegte Zahlenmaterial falsch ver-
wendet habe. �Eine Überprüfung hat
inzwischen ergeben, dass es sich bei
den vom Gericht herangezogenen
Zahlen nicht um hochgerechnete
Renten gehandelt hat. Die angestell-
ten Vergleiche beruhen also nicht auf
vergleichbaren Zahlen�, argumen-
tiert die VBL. Durch die Revision ist
das Urteil des Oberlandesgerichts
noch nicht rechtskräftig. 
Änderungen sind inzwischen zu er-
warten: Die Wesermarsch-Klinik
Nordenham GmbH hatte im Mai
2005 stellvertretend für 40 weitere
Kliniken eine Musterklage gegen die
VBL eingereicht. Ziel ist �eine ge-
rechtere Verteilung des Umlagebei-
trags�. Als Klageziele definierten die
Kläger die Feststellung, dass Kran-
kenhäuser, die über einen längeren
Zeitraum Nettozahler waren, nicht
zur Zahlung von Sanierungsgeldern
für Altlasten herangezogen werden
dürfen, für deren Zustandekommen
sie nicht verantwortlich sind. Zwei-
tens die Feststellung, dass die Zah-
lung von Sanierungsgeldern bereits

ab einem Umlagesatz von 4 Prozent
beginnt, weil sämtliche Zahlungen
darüber zur Abdeckung von Altlas-
ten dienen. Und drittens, die Fest-
stellung, dass notwendige Zahlungen
nach einem verursachungsgerechten
Schlüssel erfolgen müssen, der den
Anteil an den aufgelaufenen Altlas-
ten berücksichtigt und nicht über-
wiegend nach den vorhandenen Be-
schäftigtenzahlen umgelegt werden
kann. Bevor die Sache vor Gericht
geht, hat die VBL einer Neuregelung
der Verteilung der Sanierungsgelder
zugestimmt. Ein Teilerfolg konnte
damit schnell erreicht werden.

VBL

Oberlandesgericht Karlsruhe entscheidet:
VBL-Zusagen sind unwirksam
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